
Beiblatt zur Fortsetzung des Textes zum ANLIEGEN der parlamentarischen Bürgerinitiative 
DIREKTE DEMOKRATIE WAGEN:

Um auch die SkeptikerInnen direktdemokratischer Entscheidungsprozesse nicht zu überfordern, die 
immer wieder zu bedenken geben, dass dadurch Partikularinteressen oder populistische 
Entscheidungen gefördert würden oder den BürgerInnen die erforderliche Sachkenntnis fehle, um 
kompetente Entscheidungen zu treffen, regen wir an, zunächst die Möglichkeiten der Direkten 
Demokratie auf Landes- und Gemeindeebene zu verwirklichen und danach in einen 
gesamtgesellschaftlichen Dialog darüber einzutreten, in wie weit sich die Direkte Demokratie auf 
den unteren Entscheidungsebenen bewährt hat und unter welchen Voraussetzungen wir sie auch im 
Bund umsetzen können.

Dort wo die BürgerInnen in ihrer Gemeinde oder in ihrem regionalen Umfeld unmittelbar oder 
sogar durch eigene Anschauung von den Auswirkungen ihrer Entscheidungen betroffen sind, bietet 
es sich an, den ersten Schritt zur Direkten Demokratie zu wagen. Dass dies auch eine transparente 
Zurverfügungstellung der Entscheidungsgrundlagen durch die Länder und Gemeinden voraussetzt, 
erklärt sich von selbst. Landesregierungen und Gemeindeämter sollten sich ihrer Funktion als 
Informations-“Tankstellen“ gewahr sein. Die Prinzipien „Open Government“ und „Open Data“ 
wollen wir in den Strukturen und Verfahren von Politik und Verwaltung etablieren und so zu einem 
neuen Politikstil beitragen.  

Direkte Demokratie darf nicht die Diktatur von Mehrheiten über Minderheiten bedeuten und sie 
muss die Funktionalität des Staatswesen gewährleisten, um erfolgreich zu sein. Deshalb haben wir 
bewusst das funktionstüchtige bayerische Vorbild als Modell für die Umsetzung der Direkten 
Demokratie in Österreich gewählt.

Das bayerische Landeswahlgesetz sieht folgende Einschränkungen[5] für die Volksgesetzgebung 
auf Landesebene vor:

"Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt (Art. 73 der Verfassung). Ebenso sind 
Volksbegehren und Volksentscheid auf Verfassungsänderungen, die dem demokratischen 
Grundgedanken der Verfassung widersprechen, unzulässig."

Ebenso sieht die Gemeindeordnung Ausschlussgründe[6] für Bürgerentscheide vor:

„Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über Angelegenheiten, die kraft Gesetz dem ersten 
Bürgermeister obliegen, über Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung, über die 
Rechtsverhältnisse der Gemeinderatsmitglieder, der Bürgermeister und der Gemeindebediensteten 
und über die Haushaltssatzung.“
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